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Die Forschung ZUT Konfessionalısierung der lutherıischen, reformıierten und
katholischen Bekenntnisse hat mıiıttlerweiıle einen umfangreichen Bestand
Monografien und Aufsätzen hervorgebrac Die JTäuferforschung dagegen
hat sıch bIıs Jetzt relatıv wen1g mıt der konfessionellen ase der einzelnen
Gruppen der Täuferbewegung beschäftigt. war g1ibt einıge Arbeiten
den Bekenntnisschriften der Mennoniten SOWIe über dıe grundlegenden Pro-

die ZUT Festigung der mennonıtischen Konfession geführt aben, doch
stellt dıe Untersuchung der Identitätsbildung bzw dıe möglıche
Vergleichbarkeit der täuferischen Konfessionsbildung mıt Entwicklungen,
dıe die landeskirchlichen Konfessionen durc  Jlefen, weıiterhin eın Deside-
rat dar
Die Konfessionsbildung der hutterischen Gemeinde, der bısher AUr einıge
wenıge Aufsätze gewıdmet wırd iIm vorlıegenden Band der eröf-
fentlichungen des Instıtuts für Europäische Geschichte »Hutterische Kon-
fession und Iradıtion« dıe überarbeitete Version eıner 2002 der Biiie
versıtät Innsbruck ANSCHOMMENE Dissertation untersucht.
Diıe Hutterer, dıe ab den 1530er Jahren ın üdmähren und In den ANSTENZEN-
den Gebieten ÖOberungarns sıedelten, konnten bIıs 1622 als sıie gemeınsam
mıt protestantischen Gruppen vertrieben wurden, eın außerst erfolgreiches
Siedlungsprojekt aufbauen. Bıs 000 Gemeindemitglieder dürften be1i-
spielsweise ın den 1580er Jahren auf den über X() »Haushaben« in Güterge-
meınschaft ewohnt en Auf südmährischem und oberungariıschem BoO-
den entstand eın komplexes Gemeıinwesen, dessen Bewohner immerhin
bıs zweleılnhalb Prozent der Bevölkerung üdmährens stellten. Das SC-
meıindeinterne rdnungs- und Regelsystem, das sıch In zahlreichen Ge-
meıinde- und Handwerksordnungen nıederschlug, 1eß dıe Hutterer einem
leinen »Staat 1Im Staate« werden, der über dıe Gemeindezucht und die SO-
zialdisziplinierung bıs einem gewIssen rad über eıne eigene Rechtspre-chung verfügte.
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Auf dıe 1im Binnenreich verfolgten 'T äufer übten dıe Gebiete In ähren, die
sıch HrCc relatıven Friıeden und eıne au  te Toleranz der rTundner-
ICcH auszeıichneten, eine große Anzıiıehungskraft au  N Von Anfang fanden
Glaubensflüchtlinge in der hutterischen Gemeinde uInahme 1m späten

Jahrhunder zunehmend auch Personen nach ähren, dıe nıcht
ihres aubens verfolgt wurden, sondern wirtschaftlıc rumilert

IcH oder aus Abenteuerlust eın en beginnen wollten och
der überwiegend vorherrschenden Toleranz und des Friedens in ähren
mußten dıe täuferischen Gemeıinden in den Jahren 535 SOWIEe 546 bıs 554
einıge Verfolgungen erleıden, nach denen sıch die hutterische Gemeıinde 3e-
doch NEeEUu konstituleren konnte. So setizte ab der zweıten Generation nıcht NUTr

eıne instıtutionelle Festigung eın, die ın der hutterischen Hıstoriographie mıt
der »Goldenen Zeıit« (1565—-1578) bezeichnet wırd und anderem
wirtschaftlıiıcher Prosperıtät führte, sondern begann auch der Prozeß der
Konfessionsbildung, der eıne geistliche Strukturierung mıt sıch brachte und
sıch ab den 1580eren intens1vierte: Dıe Entwicklung VO hierarchıischen
Strukturen, die Entstehung eiınes für überlieferungswürdıg gehaltenen
Schriftenkanons, der au eines 5Systems VON Normen und Regeln SOWIEe
die Herausbildung Von Tradıtiıonen 1ildefien dıe Basıs für dıe speziıfischen
erKmale der hutterischen Konfession und Identität. Hınzu kommt eine nach
außen wıirkende Konstitulerung, dıe dıe Hutterer einem festen Bestand-
te1] der südmährıschen Gesellschafit und der Wırtschaft auf den Tun  erT-
schaften werden 1eß Miıt hren Produkten und Dıenstleistungen stießen dıe
Hutterer in Lücken der grundherrschaftlıchen Produktion; den elıgen
ICN S1e eın wıllkommener Bausteıin ıIn ihren Bestrebungen, das andhand-
werk auf ihren Herrschaften gegenüber dem städtischen andwer stär-
ken Dıe Hutterer revanchılerten sıch für die ihnen entgegengebrachte Tole-
I[anzZ, indem S1e sıch als weıtgehend loyale Untertanen erwlesen, sıch in den
uflbau des mährıischen Landhandwerks einfügten und Erfolg und Ge-
wınn der grundherrschaftlichen Wırtschaftsweise beiıtrugen. Es entstand eıne
gegenseıltige, Jedoch VO ambıvalenten und zwiespältigen Eınstellungen
nıcht ganz irele, Abhängigkeit, dıe auf hutterischer Seıite HTE zuverlässı-
SC und unverzichtbare Arbeıt und auf adelıger Seıte urc Schutz und Tole-
[anz gekennzeichnet War
Miıt dem stetigen Wachstum der Gemeinde, das sowohl aus der weıterhın
teNnSIV durchgeführten Missionsarbeit resultierte als auch aus dem Heran-
wachsen des gemeindeeigenen Nachwuchses, wurde 68 notwendig, eıne dı-
versifizierte und breitere Struktur der Ämter schaltfen Nur War die SC-
egelte Verwaltung des hutterischen Gemeinwesens siıchergestellt. Grundle-
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gend für dıe Aufteijlung der Amter und dıe hıerarchıische Struktur innerhalb
der Gemeıinde WAar dıe »Allgemeıne Dıenstordnung« AUuUsSs dem Jahr 581
(»Was mıt denen in AÄmptern se1nN: Als Weınzıierlen Kellneren Essen-
tragern Haußhalterı Kuchlvolck Betterin und Wescherin reden 1st«).
Uurc dıe Beschreibung der genanniten ÄIIItCI' g1ıbt dıe Ordnung einen detaıl-
Jjerten ın  1C sowohl 1n dıe innere, wirtschaftlıche Organısatıon der e1in-
zelnen aushaben, als auch in die Rangfolge der einzelnen ÄH’I[CI'. Demzu-
olge der Haushalter dıe UISIC über dıe ucC (das »Kuchlvolck«),
den Weınziterl, der wiederum für dıe Beaufsichtigung der Feld- und Weiın-
gartenarbeıt zuständıg WAäl, und den Kellner, der für dıe Aufbewahrung und
Ausgabe des Weınes SOWIe die Reinheıt der Fässer verantwortlich War.
Sowohl dıe »Allgemeıne Dienstordnung« als auch dıe VON 582 bıs 616
Jährlıc zweımal erlassenen »Sommer- und Wınterzedl«, dıe In den SUSC-
nannten «Kuchlordnungen« zusammengefaßt sınd, zeiıgen dıe Prosperıtät
und den Wohlstand der hutterischen Gemeiımnde. Gleichzeitig spiegeln dıe
Amterstruktur und dıe Ämterbeschreibungen dıe »Seßhaftigkeit« und die In-
stıtutionalisierung der mährıschen Hutterer wıder. Es ıldete sıch eine
Führungsschicht heraus, dıe schon recht früh dıe »Zweıfachen Ehren« SC-
noß, also eıne besondere tellung innerhalb der emenınde nne hatte Zu dıe-
SCT Führungsschicht sınd die »Diıener des Wortes« und dıe » Diıener der Not-
urft« oder Haushalter zählen nen unterstanden dıe Fürgestellten der
andwerke:; zwıschen den Haushaltern und den Fürgestellten sınd dıe ell-
NCT und Weıiınziterle einzuordnen. Zahlreiche weıtere Ordnungen ZCUSCNH für
dıe auch in der hutterischen Gemeıinde mıt der Konfessionsbildung eiınher-
gehende Sozlaldisziplinierung, dıe dıe konfessionellen Normen festlegte und
Verstöße sanktıionierte. uch geistliıche Handlungen WIeE dıe erufung Von
Dıienern, Taufen, Aufnahmen in dıe Gemeinde bzw der ann und der Aus-
schluß dus der Gemeinde wurden ın Ordnungen geregelt und entsprechend
der OÖrdnungen vollzogen. Handwerksordnungen ZCUSCN zudem VON dem
Versuch, 1mM wirtschaftlichen Bereich für eiıne funktionierende und proSpC-
rierende Produktion SUFSCN.
Im theologischen Bereich ı1ldefen die vielfac tradıerten, überwiegend VonNn

gemeıindeeigenen Autoren stammenden Schrıften SOWIEe die in den 1560er
Jahren begonnene »Alteste hronık« dıe Grundlage für dıe hutterische Iden-
tıtät Interessanterweise entstanden In der zweıten Hälfte des 16 und in der
ersten Hälfte des Jahrhunderts kaum NECUE Schriften, sondern wurden
die Traktate, Bekenntnisse und theologischen Abhandlungen der ersten und
zweıten Generation vervielfältigt. Sıe entwıckelten sıch einem festen
Grundstock des 1Im Gemeindealltag reziplerten Schrifttums, das sowohl der
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Erziehung VoN Jungen Hutterern und Neuankömmlıngen dıente als auch der
Gemeinde in spateren Jahrhunderte In jeder Krisensituatıon, VON denen el-
nıge zeitwelse ZUT Aufgabe der Gütergemeıinschaft führten, als Grundlage
für dıe Neuorganısatıon bereıt stand
Besonders dıe Gütergemeinschaft wurde für die Hutterer ZU wesentlichen
konfessionellen Merkmal Im Verlauf des Jahrhunderts erfuhr dıe Gü-
tergemeinschaft DZW deren theoretisch-argumentatıver Unterbau 1gnifi-
kante Wandlungen. In einer ersten ase, deren Ende ungefähr dem
frühen Peter alpot sehen Ist, wıiesen die Hutterer der Gütergemeinschaft
noch keine zentrale und heilsnotwendıge tellung innerhalb ihres Lehr-
gebäudes WI1Ie ın den späateren Jahren Weniger das Vorbild der NeEuU  ta-
mentliıchen Gemeıninde als vielmehr ökonomische ngpässe und die Versor-
Ygung der oft mıttellos nach Mähren strömenden Flüchtlinge heßen dıe Hut-

In der Gütergemeıinschaft eine effektive Wıiırtschaftsform sehen, dıe
Versorgung innerhalb der Gemeıninde siıcherzustellen. rst ab dem Ende der
»Goldenen Teit« und dann VOT em aus Braıidl erfuhr dıe echt-
fertigung der Gütergemeinschaft eıne dogmatısch sehr festgelegte Unter-

und eıne argumentatıve Verfeinerung VOI em Urec dıe dADO-
logetischen Auseinandersetzungen mıt anderen Täufergruppen. Am Ende
dieses Prozesses stand eiıne Verschiebung VONn der »Gütergemeinschaft aAUus

1e und Freiwilligkeit« hın ZUrT »Gütergemeinschaft N bıblıscher Not-
wendiıgkeit«; dıe Betonung lag NUun darauf, dalß die Gütergemeinschaft eın
>Gebot (Jottes« se1l
en der Gütergemeinschaft ıldete diıe Legıtimation der Gemeıininde uTe
dıe eigenen und dıe frühchristliıchen Märtyrer eınen festen Bestandte1 der
konfessionellen Identität. Eıner Generatıon des späaten Jahrhunderts, dıe
weıtgehend ohne persönlıche Verfolgung In eıner prosperlerenden und be1
den elıgen angesehenen Gemeinde aufwuchs, präsentierten dıe hutter1-
schen Chronıisten eın Gemeindemodell, WIeE 6S angeblıch in der ersten Gene-
ratıon vorzufinden SCWESCH se1 Dieses iıdeale Gemeihndemodell spiegelt sıch
sowohl In der »Beschreibung der Gemeln« eingefügt in dıie » Alteste Chro-
nık« wıder als auch 1m Schriftbestand, In dem ezlelt dıejenıgen en
uDerlielier! wurden, dıe diesem Modell entsprachen hauptsächlıc dıe MäÄr-
tyrerepisteln und dıe Lieder über das Schicksal der Märtyrer.
en dıesen Prozessen der theologıischen und instiıtutionellen Festigung
WI1e der Sozlaldısziplinierung und der Herausbildung des hutterischen Dog-
INas der Gütergemeinschaft ist In der zweıten Häilfte des Jahrhunderts
auch eine Tradıtionalisierung 1Im geistlichen en beobachten Diese
fand ihren USarucC in eıner 1e17a VOonN Predigten (»Lehren«), dıe den
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kiırchlichen Festen elesen wurden dıe Hutterer fejerten Ostern, Pfingsten
und Weiıhnachten Es ist anzunehmen, daß bereıts 600 zahlreiche Leh-
Icnh ın geschrıebener Form vorlagen, dıe VON den Predigern NUuTr noch verle-
SCH und nıcht mehr NCUu geschrıeben wurden.
Jedoch Irotz der Regelungen und der augenscheımlıc außerst gul urch-
dachten, sınnvollen und perfekten Organısatıon des gemeiınsamen Lebens
SsSOWIe der Herausbildung einer eigenen hutterischen konfessjionellen Iden-
t1tät ıst In der zweıten Hälfte des Jahrhunderts eine immer stärkere
Emanzıpatıon der Gemeindemitglieder Von den Normen und Ordnungen
beobachten Die Gemeindeordnungen geben iın  16 In Miıßstände und
robleme, dıe dıe Altesten nıcht In den T1 ekamen Vor em das Sa
meılinschaftlıche en War Ziel zanlreıcher Verstöße, dıe Gemeımnschaft
wurde nıcht ın dem Ausmaß epflegt, WIe dies hätte geschehen sollen Im
handwer  ıchen Bereich OfIfenDarten sıch dıe TODIemMe beispielsweise in
der Produktion für den persönlıchen Bedarf oder für den eigenen Verkauf,
urc den dıe Gemeindemitglieder eld verdienten, das nıcht den Vorste-
hern abgelıefert wurde. Die olge dieser Entwıcklungen Luxus und
Wohlstand; auch dıe »Absonderung vVvon der elt« und dıe skeptische Hal-
tung gegenüber Eıinflüssen VOoN außen wurden immer weiter aufgegeben.
Die Integration ın das wiırtschaftlıche, polıtısche und gesellschaftlıche Um-
feld und dıe Anpassung der Lebensgewohnheıiten innerhalb der Gemeınunde

JTendenzen und Entwicklungen der mährıschen mgebung dıe
olge
Um dıe Hutterer NUunNn in den allgemeınen Dıskurs der Konfessionalisierungs-
forschung einzuordnen, muß dıe rage gestellt werden, ob der Begrıff » Kon-
fessionalisierung« überhaupt problemlos auf dıe Täufer angewendet werden
kann und ob nıcht stark modifiziert werden muß WEeI1 Bereiche mMussen
ın dıesem Zusammenhang klar werden: der staatlıche und der 1N-
ner-konfessionelle Aspekt. Da in der geschichtswissenschaftlichen Defin1-
t1on Von Konfessionalisierung eine Involvierung des Staates be1 der Heraus-
bıldung der Konfessionen vorausgeselzt wırd und dem Modell implizıt Ist,
ergeben sıch zunächst grundsätzlıche robleme, den Terminus auf dıe Ge-
meınden der Täuferbewegung anzuwenden. Zu stark ist dieser mıt der Herr-
schaftsausübung terrıtorıialer Instanzen im konfessionellen Bereich SOWIE
dem Prozeß der Modernisierung und der Entwıicklung des frühmodernen ab-
solutistischen Staates verbunden. Die Hutterer WAarcen, ebenso W1Ie die übrIi1-
SCn täuferischen Gemeinden, In der zweıten Hälfte des Jahrhunderts [C-
l1g1öse Nonkonformisten und In ihrer Konfessionsbildung Von der staatlı-
chen Eınflußnahme und Dısziplinierung weıtgehend unabhängıg das Be1i-
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spie der Nıkolsburg zeigt für den hutteriıschen Fall, dal diese
explızıt aAaUSSCHNOMME
Die Gemeıjlnsamkeıten zwıischen der hutterischen Konfessionsbildung und
konfessionalısıerenden Prozessen In den Reichsterritorien werden einem
idealtypıschen Scenarıo eutlic das NUTr hypothetischen Charakter hat, hıer
jedoch ZUT Veranschaulichung ıllustriert werden soll In diıesem hypotheti-
schen Modell soll davon aU;  Cn werden, daß die hutterische Gemein-
de eın VO mährıschen Staat unabhängıges und losgelöstes GemelLnnwesen
W also quası eın »Staat 1Im Staate«. Dıe Gemeinde äahnelt dann mıt all ihren
Prozessen, Hıerarchien, Problemen und Schwierigkeıiten einem frühneuzeit-
lıchen, allerdings abgeschlossenen und ohne FEinflüsse und Eiınwirkungen
VO außen existierenden, Territorialstaat. iıne »Obrigkeit« oder »Führungs-
elıte«, ämlıch dıe Altesten, versuchte, dıe »Untertanen« ZUTr Konformıität

erzıiehen, eıne Durchsetzung der konfessionellen Identität und Einheiıt
erreichen und alur dıe kırc  ıchen Strukturen verwenden. Sıe gestalte-
ten dıe »Kirchenpolitik«, erlıeßen Ordnungen, achteten auf deren Durchset-
ZUNg und für dıe Dıszıplinierung der nhänger zuständıg, übten also
dıe Kırchenzucht und die Banngewalt aus Wer sıch den Normen der kon-
fessionellen Identität nıcht unterordnen wollte, konnte sıch entscheıden, ob
wl dıe Gemeınnde erleß oder 1e€ und sıch deren Normen und Werten füg-

Die Realıtät zeligt, daß sıch Gemeindemitglieder nıcht NUr zwıischen den
beiden Optionen entschieden, sondern auch den Miıttelweg wählten, ämlıch
In der Gemeiıinde lhıeben und trotzdem versuchten, den Normen des Systems
auszuweıiıchen.
Die geschilderten Entwicklungen, dıe sıch ın der Epoche VON 578 bıs 619
innerhalb der hutterischen Gemeıinde vollzogen, ührten eiıner ersten
größeren Krise, die sıch mıt der Vertreibung aus Mähren (1621/22) noch VeEeI-
stärkte. Obwohl dıe Gemeıinde ın hrer fast 500jährıgen Geschichte noch WeIl-
tere Krisen erlebte, genere dıe Kontinuintät der hutterıischen Güter-
gemeınschaft. Eın rund für diese Kontinuität ist zweıfelsohne in der Festi-
gung der konfessionellen Identität 1m späten und frühen Jahrhunder

sehen. Der Schrı  estand dieser Epoche bıldete eıne feste konfessionel-
le Basıs, diıe in späteren Jahrhunderte beı jeder Neuorganısatıon der (Ge-
meınde immer wıeder als Grundlage dıenen konnte und anderem auch
aliur verantwortlich ist, daß dıe hutterische Gemeınunde heutzutage rößten-
teils noch in Jahrhundertealten Tradıtionen ebt

Astrıd vVvVon Schlachta
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